
dies bis spätestens eine Woche vor dem Ende der
Bearbeitungsfrist beantragt und hierfür triftige
Gründe geltend macht. Die Verlängerung darf
zwei Wochen nicht überschreiten.“ 

34. In § 19 neu Absatz 10 Satz 1 wird das Wort „ge-
trennt“ gestrichen.

35. § 21 wird § 20. In § 20 neu Absatz 2 werden nach
Satz 5 folgende neue Sätze 6 und 7 eingefügt:

„Ein nicht bestandenes Kolloquium kann inner-
halb einer Frist von zwei Monaten einmal wieder-
holt werden. Der oder die Prüfungsausschussvor-
sitzende  setzt den Wiederholungstermin fest.“

36. § 22 wird § 21. In § 21 neu Absatz 2 wird nach Satz 3
folgender Satz 4 neu eingefügt: 

„Die Noten der während eines Auslandsstudiums
erbrachten Prüfungsleistungen werden nur unter
den Voraussetzungen des § 13 Abs. 4 bei der Bil-
dung der Gesamtnote berücksichtigt.“ 

37. § 21 neu Absatz 2 Satz 4 wird Satz 5 und erhält fol-
gende Fassung:

„Eine Abschrift des Zeugnisses und der Master-
Urkunde werden auf Wunsch des oder der Studie-
renden auch in englischer Sprache ausgestellt.“

38. § 23 wird § 22.

39. § 24 wird § 23.

Artikel 2

Diese Ordnung tritt am Tag nach der Genehmigung
durch den Rektor der Hochschule Bremen in Kraft.

Bremen, den 5. Mai 2008

Der Rektor der 
Hochschule Bremen

Bachelorprüfungsordnung der Hochschule Bremen
für den Internationalen 

Studiengang Tourismusmanagement 
(Fachspezifischer Teil)

Vom 29. Januar 2008

Der Rektor der Hochschule Bremen hat am 28. April
2008 gemäß § 110 Abs. 3 des Bremischen Hochschul-
gesetzes (BremHG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339) den fach-
spezifischen Teil der Bachelorprüfungsordnung der
Hochschule Bremen für den Internationalen Studien-
gang Tourismusmanagement in der nachstehenden
Fassung genehmigt. 

Soweit in dieser Ordnung nichts anderes geregelt
ist, gilt der Allgemeine Teil der Bachelorprüfungsord-
nungen der Hochschule Bremen (Brem.ABl. S. 457)
(AT-BPO) in der jeweils gültigen Fassung.

Inhaltsübersicht:

§ 1 Regelstudienzeit, Studienaufbau und Studienum-
fang

§ 2 Praktisches Studiensemester/ Auslandsstudium

§ 3 Prüfungsleistungen

§ 4 Wiederholung der Prüfungsleistungen

§ 5 Bachelorthesis und Kolloquium

§ 6 Gesamtnote der Bachelorprüfung

§ 7 Bachelorgrad

§ 8 Inkrafttreten

Anlage 1: Prüfungsleistungen 

§ 1

Regelstudienzeit, Studienaufbau und Studienumfang

(1) Die Regelstudienzeit beträgt sieben Semester.
Sie beinhaltet ein theoretisches Studiensemester im
Ausland, ein praktisches Studiensemester von mindes-
tens 20 Wochen, die Bachelorthesis und das Kolloquium. 

(2) Der Beginn des integrierten Auslandsstudiums
ist nur nach erfolgreichem Abschluss sämtlicher Mo-
dule der ersten drei Studiensemester (Ordnungsnum-
mern 1.1 bis 3.5 nach Anlage 1) sowie der erfolgrei-
chen Teilnahme an den Vorbereitungsmodulen (Ord-
nungsnummern 4.4, 4.5, 5.1 und 6.1 nach Anlage 1)
zulässig.

(3) Der für den erfolgreichen Abschluss des Studi-
ums erforderliche Umfang der erworbenen ECTS-Leis-
tungspunkte beträgt 210.

§ 2

Praktisches Studiensemester/ Auslandsstudium

(1) Das Auslandsstudium ist obligatorischer Bestand-
teil des Studiums. Es findet in der Regel im 5. und 
6. Semester im Ausland statt und besteht aus einem
theoretischen Studiensemester und einem praktischen
Studiensemester.

(2) Die Studierenden wählen für das Studium im
Ausland aus folgenden drei Bereichen je ein Modul: 

– Bereich I: Business-/ Tourismusmanagement,

– Bereich II: Kultur/ Interkultur,

– Bereich III: Tourismuspolitik/ Tourismuswirtschaft
und Geographie.

(3) Das praktische Auslandsstudiensemester hat
eine Dauer von mindestens 20 Wochen und besteht
aus einem Praktikum in einem Unternehmen oder ei-
ner Institution der Tourismuswirtschaft oder mit Tou-
rismusbezug. Als Ausbildungsstellen kommen Betrie-
be in Betracht, deren Aufgaben den ständigen Einsatz
von Mitarbeitern mit betriebswirtschaftlicher und tou-
rismusbezogener Ausbildung oder vergleichbarer
Qualifikation erfordern. Als Arbeitsbereiche, die für
die Tätigkeit von Studierenden im Rahmen des prakti-
schen Studiensemesters geeignet sind, gelten zum
Beispiel Reiseveranstalter und -vermittler, Airport-
und Kongressmanagement oder kommunales Touris-
musmanagement. 

§ 3

Prüfungsleistungen

(1) Anzahl, Form und Umfang der abzulegenden
Modulprüfungen regelt Anlage 1. 

(2) Die Prüfungsleistungen werden neben den in § 7
Absatz 2 AT-BPO genannten Formen in folgenden For-
men erbracht:

1. Präsentation (mediengestützte Vorstellung eines
Arbeitsergebnisses),

2. Fallstudie (eigenständige schriftliche Auseinan-
dersetzung mit einem praxisorientierten Pro-
blembereich),
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3. Bericht (schriftliche Bewertung des theoretischen
Auslandssemesters und des Praxissemesters).

(3) Die Studierenden können für alle Prüfungsleis-
tungen nach Absatz 1 außer für Klausuren, mündliche
Prüfungen und Referate Themen vorschlagen. Die
Prüfungsleistungen nach Absatz 1 mit Ausnahme der
Klausur können auch durch eine Gruppe von Studie-
renden in Zusammenarbeit angefertigt werden (Grup-
penarbeit).

§ 4

Wiederholung der Prüfungsleistungen

Bei höchstens zwei Modulprüfungen oder einer Mo-
dulprüfung und zwei einzelnen Prüfungsleistungen
als Teilen von Modulprüfungen oder vier einzelnen
Prüfungsleistungen als Teilen von Modulprüfungen
sind nach Entscheidung des oder der Studierenden
zwei Wiederholungen zulässig.

§ 5

Bachelorthesis und Kolloquium

(1) Die Bachelorprüfung besteht aus den Modulprü-
fungen gemäß Anlage 1, der Bachelorthesis und dem
Kolloquium, in dem die Bachelorthesis zu verteidigen
ist.

(2) Das Thema der Bachelorthesis kann auf Antrag
ohne Anrechnung eines Prüfungsversuchs einmal
innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit
zurückgegeben werden. 

(3) Die Frist zur Bearbeitung der Bachelorthesis be-
trägt 9 Wochen. Die Bachelorthesis ist in drei maschi-
nenschriftlichen gebundenen Exemplaren sowie zu-
sätzlich auf einem gängigen Datenträger abzugeben.

§ 6

Gesamtnote der Bachelorprüfung

Die Gesamtnote der Bachelorprüfung errechnet sich
zu 80 % aus dem Durchschnitt der Modulnoten nach
Anlage 1, zu 15 % aus der Note der Bachelorthesis und
zu 5 % aus der Note des Kolloquiums. 

§ 7

Bachelorgrad

Nach bestandener Bachelorprüfung verleiht die
Hochschule den Grad „Bachelor of Arts“.

§ 8

Inkrafttreten

Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 1. Sep-
tember 2004 in Kraft.

Bremen, den 28. April 2008 

Der Rektor der 
Hochschule Bremen
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